
Ausschnitt der Ehrenordnung: 
 
 

II. 
Verleihung der Sportmedaille, der Sporturkunde sowie des Sportehrenbriefes 

 
§ 7 

Sinn und Zweck der Ehrung 
 
Die Gemeinde Seelbach ehrt Personen (Einzelpersonen oder Mannschaften) 
 
- für besondere turnerische oder sportliche Leistungen oder 
- für besondere Verdienste um die Förderung des Sports 
 
 

§ 8 
Symbol der Ehrung 

 
Die Ehrung erfolgt durch Überreichung der Sportmedaille, der Sporturkunde und dem 
Sportehrenbrief. 
 
 

§ 9 
Verleihung der Sportmedaille 

 
(1) Es werden geehrt mit 

 
a) der goldenen Sportmedaille der Gemeinde Seelbach: 
 
- Gewinner von Olympischen Medaillen, 
- 1. bis 3. Sieger bei Welt- und Europameisterschaften 
- 1. Sieger bei Deutschen Meisterschaften 
 
b) der silbernen Sportmedaille der Gemeinde Seelbach: 
 
- 2. und 3. Sieger bei Deutschen Meisterschaften, 
- 1. Sieger bei Süddeutschen Meisterschaften, 
- 1. Sieger bei Baden-Württembergischen Meisterschaften 
 
c) der bronzenen Sportmedaille: 
 
- 2. und 3. Sieger bei Süddeutschen Meisterschaften, 
- 2. Sieger bei Baden-Württembergischen Meisterschaften 
- 1. Sieger bei Gesamtbadischen Meisterschaften 
- 1. Sieger bei Südbadische Meister in Disziplinen, in denen keine 
  Gesamtbadischen Meisterschaften stattfinden, 
- 1. Sieger bei Schwarzwälder Skimeisterschaften 
- Sportler, die vergleichbare Leistungen in Bereichen erbracht haben, bei 
  denen keine derartigen Meisterschaften ausgetragen werden 
 



(2) Bei Erreichung mehrerer Meisterschaften in einem Jahr wird nur eine Sportmedaille 
verliehen und zwar für die höchste Leistung. Die anderen Meisterschaften werden in 
der Besitzurkunde vermerkt. 
 

(3) Für Sieger in Mannschaftswettkämpfen erhält der Verein eine Urkunde und jeder 
Sportler eine Sportmedaille sowie eine Urkunde. 
 

(4) Die Verleihung der Medaille und Urkunde erfolgt nur an Sportler oder Mannschaften, 
die 
 
- ihre Leistungen in der höchsten Leistungsklasse (Meisterklasse, in den von 
  Fachverbänden festgelegten Disziplinen) erzielt haben, und 
 
- einem Seelbacher Turn- oder Sportverein angehören und für diesen gestartet 
  sind oder einem auswärtigen Verein oder einer Institution angehören und für 
  diesen teilgenommen haben, aber in Seelbach wohnen. 
 

(5) Die Sieger bei Versehrten-Mannschaften werden nach den Ziffern 1 bis 4 des § 9 
geehrt. 
 
 

§ 10 
Form der Sportmedaille 

 
Die Medaille hat die Form einer runden Münze mit Oese, Durchmesser 40 mm. 
Durch die Oese führt eine Kordel in den Farben der Gemeinde Seelbach rot/gold. Sie 
zeigt auf der Vorderseite das Wappen der Gemeinde Seelbach und auf der 
Rückseite die Worte: "Für besondere sportliche Leistung" sowie den Namen des 
Geehrten. 
 
 

§11 
Verleihung der Sporturkunde 

 
(1) Es werden Kinder und Jugendliche mit der Sporturkunde geehrt 

 
- die bei Mannschaftssportarten einen Meistertitel / Pokaltitel in der jeweiligen 
  Spiel- oder Mannschaftsklasse erreicht haben oder 
 
- die bei Schulwettbewerben einen Meistertitel mindestens auf Kreisebene 
  erreicht haben 
 

(2) Bei Mannschaftssportarten erhält der Verein / die Schule eine Urkunde für die 
Mannschaftsleistung und jeder einzelne Sportler zusätzlich eine eigene 
Sporturkunde. 
 

(3) Bei Erreichung mehrerer Meisterschaften in einem Jahr wird nur eine Sporturkunde 
verliehen und zwar für die höchste Leistung. Die anderen Erfolge werden vermerkt. 
 
  



§12 
Verleihung des Sportehrenbriefes 

 
Persönlichkeiten, die auf dem Gebiet des Sportes besonders herausragende 
Verdienste erworben haben, werden durch Überreichung eines Sportehrenbriefes 
geehrt. 
 
 

§13 
Antragsverfahren 

 
Anträge auf Verleihung der Sportmedaille, der Sporturkunde oder des 
Sportehrenbriefes sind grundsätzlich von den jeweiligen Vereinen / Schulen / 
Organisationen bis spätestens 01.12. jeden Jahres beim Bürgermeister einzureichen. 
Die Bestätigung der zuständigen Fachverbände ist den Anträgen beizufügen. 
 
Der Gemeinderat entscheidet über die Ehrungen. 
 
 

§14 
Verschiedenes 

 
(1) In besonders gelagerten Fällen kann der Gemeinderat von den Richtlinien 

abweichen. 
 

(2) Die Sportmedaille und Plakette kann in jeder Stufe und in der gleichen Disziplin an 
den Sportler nur einmal pro Jahr verliehen werden. 
 

(3) Angehörige des Berufssportes sind von Ehrungen nach obigen Bestimmungen 
ausgeschlossen. 
 
 

III. 
Verleihung der Musikurkunde 

 
§ 15 

Verleihung der Musikurkunde 
 

(1) Es werden Kinder- und Jugendliche mit der Musikurkunde geehrt: 
 
- die das "Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold" abgelegt, oder 
- die an einem Wertungsspiel "mit hervorragendem Erfolg" teilgenommen 
 
haben. 
 

(2) Bei Gruppenwettbewerben erhält der Verein / die Gruppe eine Urkunde für die 
Gruppenleistung und jeder einzelne Musiker zusätzlich eine eigene Musikurkunde. 
 

(3) Bei Erreichung mehrerer Erfolge in einem Jahr wird nur eine Musikurkunde verliehen 
und zwar für die höchste Leistung. Die anderen Erfolge werden vermerkt. 
 



 
§ 16 

Antragsverfahren 
 

(1) Anträge auf Verleihung der Musikerurkunde sind grundsätzlich von den jeweiligen 
Musikvereinen / Organisationen beim Bürgermeister einzureichen. Die Bestätigung 
der zuständigen Fachverbände ist den Anträgen beizufügen. 
 

(2) Der Gemeinderat entscheidet über die Ehrungen. 
 


